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Erfurt, 13. Januar 2021 

Stellungnahme der SPD Thüringen zum Entwurf des „Thüringer Gesetzes für den Fall 
der vorzeitigen Durchführung von Neuwahlen für den Thüringer Landtag im Jahre 
2021 sowie zur Änderung weiterer wahlrechtlicher Vorschriften" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Übersendung des Gesetzentwurfes und die Möglichkeit der 
Stellungnahme. 

Zunächst möchten wir ganz allgemein unterstreichen, dass die vorgesehene Erweiterung des 
Landeswahlgesetzes um Regelungen zur Umsetzung einer vorgezogenen Neuwahl und die 
Berücksichtigung der besonderen Umstände der aktuellen Pandemie-Situation aus unserer 
Sicht notwendig und wichtig ist und daher unsere Zustimmung findet. 

Dies sollte jedoch bei dieser Gelegenheit gleich allgemein, ohne eine ausschließliche 
Gültigkeit für das Jahr 2021, gesetzlich festgeschrieben werden, da ja grundsätzlich immer 
die Möglichkeit einer vorzeitigen Auflösung des Landtages wie auch einer Pandemie-
Situation besteht. 

Anmerkungen möchten wir zu folgenden Punkten des Entwurfs übermitteln: 

Artikel 1 

§ 2 (1) 

Eine Reduzierung der Anzahl der Unterstützungsunterschriften ist angezeigt und wird daher 
von uns unterstützt. 
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§ 2 (2) und (3): 

Im Rahmen der verkürzten Fristen ist der Zeitraum, um die Kandidierenden in den 
Wahlkreisen und die Delegierten für die Aufstellungen der Landeslisten zu wählen und eine 
Vertreter/innenversammlung durchzuführen, bereits sehr knapp. Die Möglichkeit diese 
Abstimmungen im besonderen Fall alternativ auch per Briefwahl durchzuführen, hilft 
aufgrund der sehr knappen Zeit jedoch nur bedingt weiter, da hierbei ja zusätzliche Fristen 
und Abläufe zu beachten sind. Dennoch begrüßen wir grundsätzlich die Schaffung einer 
solchen Möglichkeit. 

Insgesamt stellt die Durchführung einer vorgezogenen Neuwahl die an der Wahl beteiligten 
Parteien vor große Herausforderungen. In Verbindung mit einer Pandemielage werden diese 
noch zusätzlich erhöht. In der Gesamtbetrachtung ermöglicht der vorliegende Entwurf eine 
Umsetzung, wenn auch unter schwierigsten Bedingungen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.




